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1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlage

1.1.1 Lieferung

Unter der Lieferung eines Gegenstandes versteht Artikel 3 Buchstabe d des Mehrwertsteuerge-
setzes (MWSTG) nicht dessen Transport, sondern die nachfolgenden drei Vorgénge, sofern sie
gegen Entgelt erbracht werden:

o Verschaffen der Befahigung, im eigenen Namen Uber einen Gegenstand wirtschaftlich zu
verfigen (z.B. Verkauf);

e Abliefern eines Gegenstands, an dem Arbeiten besorgt worden sind, auch wenn dieser Ge-
genstand dadurch nicht veréndert, sondern bloss geprift, geeicht, reguliert, in der Funktion
kontrolliert oder in anderer Weise behandelt worden ist (z.B. Reparatur und Veredelung);

e Uberlassen eines Gegenstands zum Gebrauch oder zur Nutzung (z.B. Miete).

Die Lieferung setzt demnach keine rAumliche Bewegung des Gegenstands voraus. Mit einem
Gegenstand kénnen mehrere Lieferungen getétigt werden, auch wenn dieser nur einmal oder gar
nicht rAumlich bewegt wird. Verkauft beispielsweise ein Hersteller tiber einen Zwischenhéndler
einen Gegenstand an einen Konsumenten und lasst er den Gegenstand nicht zum Zwischen-
héandler, sondern direkt zum Konsumenten transportieren, so stehen einem Transport zwei Liefe-
rungen gegenuber (Reihengeschéfte).

1.1.2 Ort der Lieferung

Artikel 7 MWSTG definiert den Ort der Lieferung. Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels legt den
Ort der Lieferung bei Abhollieferungen und Buchstabe b denjenigen bei Versand- und Beférde-
rungslieferungen fest. Bei Abhollieferungen liegt der Ort der Lieferung dort, wo sich der Gegens-
tand zum Zeitpunkt der Verschaffung der Beféhigung, uber ihn wirtschaftlich zu verfiigen, der
Ablieferung oder der Uberlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung befindet. Bei Versand- und
Beforderungslieferungen befindet sich der Ort der Lieferung dort, wo die Beférderung oder
Versendung des Gegenstandes zum Abnehmer oder in dessen Auftrag zu einer Drittperson be-
ginnt.

Bei der Lieferung von Elektrizitdt und Erdgas in Leitungen befindet sich der Ort der Lieferung
dort, wo der Empfanger der Lieferung den Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit oder eine Betriebs-
statte hat, fir welche die Lieferung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder
einer solchen Betriebsstatte der Wohnort oder der Ort, von dem aus er téatig wird.

Beim Transport von Gegenstanden einer Lieferung vom Ausland ins Inland (ausgenommen E-
lektrizitat und Erdgas in Leitungen) befindet sich der Ort der Lieferung somit am Ort des Trans-
portbeginns, d.h. im Ausland, sofern der Gegenstand vom Lieferanten vor Ablieferung an den
Abnehmer im Inland nicht noch montiert, eingebaut oder bearbeitet wird. Dieser Ort der Lieferung
gilt fir alle Lieferungen, die mit diesem Transport gleichzeitig ausgeltst werden. Werden mit
einem Transport vom Ausland ins Inland mehrere Lieferungen ausgeldst, so liegt der Ort der
Lieferung fur all diese Lieferungen im Ausland (Ausnahme: Einfuhr durch einen Lieferanten mit
Unterstellungserklarung im eigenen Namen, was zur Verschiebung des Lieferortes ins Inland
fuhrt). Eine erneute Bestimmung des Orts der Lieferung ist erst wieder nétig, wenn nach Erfiil-
lung des Beforderungsauftrags vom Ausland ins Inland eine weitere Lieferung stattfindet.

Der Ort der Lieferung befindet sich hingegen im Inland, wenn der auslandische Lieferant unter
Verwendung eines eingefiihrten Gegenstands eine werkvertragliche Lieferung im Inland ausfiihrt,
oder einen solchen eingefiihrten Gegenstand erst nach Abschluss von im Inland daran ausge-
fuhrten Arbeiten seinem Abnehmer abliefert. In beiden Fallen fiihrt ein ausléandischer Lieferant
einen Gegenstand ein, welcher von ihm selbst oder von einem durch ihn beauftragten Dritten im
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Inland bearbeitet wird. Die Ablieferung des Werks oder des Gegenstands erfolgt erst nach des-
sen Fertigstellung im Inland, weshalb sich der Ort der Lieferung im Inland befindet.

Der Ort der Lieferung liegt ebenfalls im Inland, wenn sich der Gegenstand aus dem Ausland im
Rahmen eines Zollverfahrens mit Zolliberwachung (z.B. Zollverfahren der voriibergehenden
Verwendung) oder durch Einlagerung in ein Zollfreilager bzw. Uberfiihrung in ein Zolllagerverfah-
ren im Inland befindet und bei Auslagerung resp. bei Abschluss des Zollverfahrens mit Zollliiber-
wachung einem Abnehmer geliefert wird.

Liegt bei der Lieferung eines Gegenstandes der Ort der Lieferung im Ausland, so wird diese Lie-
ferung nur dann von der Einfuhrsteuer erfasst, wenn der Gegenstand der Lieferung Uber die Zoll-
grenze ins Inland verbracht wird. Zusténdig fur die Besteuerung ist die Eidg. Zollverwaltung.

Lieferungen, bei denen sich der Ort der Lieferung im Inland befindet, unterliegen grundsatzlich
der Inlandsteuer. Die Besteuerung fallt somit in den Zustandigkeitsbereich der Eidg. Steuerver-
waltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein. Von diesem Grundsatz ab-
weichend fallt die Besteuerung einer derartigen Lieferung in den Zustandigkeitsbereich der Eidg.
Zollverwaltung, wenn ein auslandischer Lieferant, der im Inland nicht als Steuerpflichtiger einge-
tragen ist, unter Verwendung eines in den zollrechtlich freien Verkehr tibergefiihrten Gegens-
tands eine werkvertragliche Lieferung im Inland ausfiihrt, oder einen solchen Gegenstand erst
nach Abschluss von im Inland daran ausgefiihrten Arbeiten seinem Abnehmer abliefert.

Die Eidg. Zollverwaltung besteuert auch dann eine Lieferung im Inland, wenn sich der Gegens-
tand aus dem Ausland im Rahmen eines Zollverfahrens mit Zolliiberwachung (z.B. Zollverfahren
der voriibergehenden Verwendung) oder durch Einlagerung in ein Zollfreilager bzw. Uberfiihrung
in ein Zolllagerverfahren im Inland befindet und bei Auslagerung resp. bei Abschluss des Zollver-
fahrens mit Zolliberwachung durch Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr einem Ab-
nehmer im Inland geliefert wird. Derartige Inlandlieferungen von Gegenstéanden unter Zolliber-
wachung sind von der Inlandsteuer befreit (Art. 23 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG). Damit wird die gleich-
zeitige Besteuerung solcher Inlandlieferungen durch Einfuhr- und Inlandsteuer vermieden, was
notwendig ist, wenn die Inlandlieferung durch eine Person ausgefuhrt wird, die im Register der
Steuerpflichtigen eingetragen ist.

1.1.3 Importeur

Fur die Bestimmung des Importeurs ist nicht massgebend, ob sich der zu veranlagende Gegens-
tand an der Zollgrenze oder bereits im Inland (Zollfreilager, Zolllagerverfahren, Zollverfahren mit
Zolliberwachung, usw.) befindet. Zu unterscheiden ist, ob der Einfuhr eine Lieferung zu Grunde
liegt oder nicht.

e Der Einfuhr liegt eine Lieferung zu Grunde

Fuhrt eine Lieferung zur Einfuhr, so ist grundsétzlich der Lieferungsempfanger als Importeur
in der Zollanmeldung aufzufiihren. Lieferungsempfanger ist derjenige, zu dem der Gegens-
tand im Zeitpunkt, in dem die Einfuhrsteuerschuld nach Artikel 56 MWSTG entsteht, zu befor-
dern ist (Kaufer, Mieter, Leasingnehmer). Die Einfuhrsteuerschuld entsteht bei ordnungsge-
masser Zollanmeldung im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt (fur die
Zeitpunkte bei Annahme der Zollanmeldung vor Verbringen der Ware ins Zollgebiet und bei
unterlassener Zollanmeldung siehe Art. 56 MWSTG in Verbindung mit Art. 69 ZG). Dieser
Grundsatz gilt auch, wenn mit der Beférderung des Gegenstands zum Abnehmer mehrere
Lieferungen ausgefiihrt werden (Reihengeschéfte).

Ausnahmen zu diesem Grundsatz sind zu beachten, wenn der Lieferant eine von der Eidg.
Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein bewilligte Unter-
stellungserklarung besitzt oder wenn der auslandische Lieferant unter Verwendung eines ein-
geflhrten Gegenstands eine werkvertragliche Lieferung im Inland ausfiihrt resp. einen sol-
chen eingefiihrten Gegenstand seinem Abnehmer erst nach Abschluss von im Inland daran
ausgefiihrten Arbeiten abliefert. Hierzu sind die entsprechenden Ziffern zu beachten, welche
die Einfuhrbestimmungen bei derartigen Geschéaften naher erlautern.
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e Der Einfuhr liegt keine Lieferung zu Grunde

Wird ein Gegenstand eingefiihrt, ohne dass der Einfuhr eine Lieferung zu Grunde liegt, so ist
derjenige Importeur, der unmittelbar nach der Einfuhr im eigenen Namen wirtschaftlich tiber
den Gegenstand verfiigen kann, d.h. diesen gebrauchen, verbrauchen oder im eigenen Na-
men weiterveraussern kann.

Von diesem Grundsatz abweichend kann bei Gegenstanden, die nur zur Lohnveredelung
(auch Reparatur) eingefuhrt und anschliessend wieder ausgefiihrt werden, derjenige Impor-
teur sein, der den eingefihrten Gegenstand veredelt oder repariert.

1.1.4 Massgebender Zeitpunkt fur die Beurteilung

Massgebend fir die Bestimmung des Importeurs sind die Rechtsverhaltnisse im Zeitpunkt der
Entstehung Zollschuld. Bei jedem Wechsel des Zollverfahrens entsteht ein neuer solcher Zeit-
punkt.

1.2 Abhol-, Versand- und Befdrderungslieferung

Bei ziffer 1.1.2 werden die Begriffe Abhol-, Versand- und Beforderungslieferung verwendet. Die
einzelnen Lieferungen lassen sich wie folgt umschreiben:

e Eine Abhollieferung liegt vor, wenn ein Abnehmer
— den Gegenstand bei einem Lieferanten selbst abholt oder

— einem unabhéngigen Dritten (z.B. Spediteur oder Transporteur) den Auftrag erteilt, den
Gegenstand bei einem Lieferanten abzuholen.

e Eine Beférderungslieferung liegt vor, wenn ein Lieferant den Gegenstand selbst zu einem
Abnehmer befdrdert.

o Eine Versandlieferung liegt vor, wenn ein Lieferant einen unabhéngigen Dritten (z.B. Spedi-
teur oder Transporteur) beauftragt, den Gegenstand zu einem Abnehmer zu transportieren.

Eine Lieferung setzt keine rAumliche Bewegung des Gegenstands voraus. Mit einem Gegens-
tand kdnnen somit mehrere Lieferungen getatigt werden (Wechsel der Besitzverhaltnisse), ohne
dass dieser raumlich bewegt wird.

Wird ein unabhéngiger Dritter (Spediteur, Transporteur) mit der Beférderung beauftragt, ist fur die
Beurteilung, ob eine Abhol- oder Versandlieferung vorliegt, darauf abzustellen, wer diesen Auf-
trag erteilt hat. Eine Versandlieferung liegt vor, wenn der Lieferant dem Dritten den Befdrde-
rungsauftrag erteilt (Speditions- oder Frachtauftrag). Dagegen liegt eine Abhollieferung vor, wenn
der Gegenstand an den Abnehmer eingeht, welcher den Speditions- oder Frachtauftrag erteilt
hat. Die Frachtzahlerkonditionen (Incoterms) sind somit nicht ausschlaggebend fir die Beurtei-
lung, ob eine Beforderungs- oder Versandlieferung vorliegt. Sie kénnen jedoch einen Hinweis
darauf geben.

2 Einfuhrbestimmungen bei werkvertraglichen Lieferungen und bei Ablieferung ei-
nes eingefihrten Gegenstands nach Bearbeitung im Inland

2.1 Sachverhalt

Ein auslandischer Lieferant schliesst mit seinem inlandischen Abnehmer einen Werkvertrag ab.
Dieser beinhaltet die Montage, den Einbau oder die Bearbeitung eines eingefihrten Gegens-
tands und seine Ablieferung im Inland. Der Lieferant fuhrt somit mit dem eingefuhrten Gegens-
tand eine werkvertragliche Lieferung im Inland aus (Ablieferung einer eingebauten Kiiche, Uber-
gabe eines zusammengebauten Fertighauses usw.). Denkbar ist auch, dass der auslandische
Lieferant einen Gegenstand ins Inland verbringt, daran Arbeiten im Sinne von Artikel 3 Buchsta-
be d ziffer 2 MWSTG ausfiuihrt und den Gegenstand nach Abschluss der Arbeiten dem Abnehmer
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im Inland abliefert, ohne dass dieser Vorgang obligationenrechtlich als Erfillung eines Werkver-
trags gilt. Als Arbeiten im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 2 MWSTG gelten alle Arten von
Arbeiten an einem Gegenstand, auch wenn dieser dadurch nicht verandert, sondern bloss ge-
pruft, geeicht, reguliert, in der Funktion kontrolliert oder in anderer Weise behandelt wird. Ob der
auslandische Lieferant diese Leistungen bei seinem inlandischen Abnehmer oder in dessen Auf-
trag bei einem Dritten erbringt, macht keinen Unterschied. Der Gegenstand kann somit an die
Adresse seines Abnehmers eingehen oder an diejenige eines Dritten.

In allen Féllen fiihrt der auslandische Lieferant eine Lieferung im Inland aus. Das Werk resp. der
Gegenstand gilt namlich erst dann als geliefert, wenn die Montage/der Einbau/die Arbeiten been-
det und das Werk resp. der Gegenstand allenfalls in Betrieb genommen ist. Denn das Werk resp.
der Gegenstand wird erst in diesem Zeitpunkt dem Abnehmer abgeliefert. Der Ort der Lieferung
befindet sich dort, wo das Werk resp. der Gegenstand abgeliefert wird, d.h. im Inland.

Beziglich Abwicklung werkvertraglicher Lieferungen bestehen folgende Mdéglichkeiten:

o Der auslandische Lieferant erstellt das Werk selbst, nachdem er den Gegenstand ins Inland
verbracht hat oder durch einen Dritten (Spediteur, Transporteur, auslandischer Herstel-
ler/Handler, bei dem er den Gegenstand erworben hat) dorthin verbringen liess (siehe Ziff.
2.2);

o Der ausléndische Lieferant lasst das Werk durch einen auslandischen Dritten erstellen, nach-
dem er den Gegenstand ins Inland verbracht hat oder durch einen Dritten (Spediteur, Trans-
porteur, auslandischer Hersteller/Handler, bei dem er den Gegenstand erworben hat) dorthin
verbringen liess (siehe Ziff. 2.3);

o Der ausléndische Lieferant lasst das Werk durch einen inlédndischen Dritten erstellen, nach-
dem er den Gegenstand ins Inland verbracht hat oder durch einen Dritten (Spediteur, Trans-
porteur, auslandischer Hersteller/Handler, bei dem er den Gegenstand erworben hat) dorthin
verbringen liess (siehe Ziff. 2.4).

Die gleichen drei Varianten sind denkbar, wenn ein eingefihrter Gegenstand nach Bearbeitung
im Inland abgeliefert wird, ohne dass obligationenrechtlich eine werkvertragliche Lieferung vor-
liegt. In solchen Fallen fiihrt der auslandische Lieferant am eingeftihrten Gegenstand im Inland
vor Ablieferung an den Abnehmer ebenfalls Arbeiten irgendwelcher Art aus oder lasst solche
Arbeiten durch in- oder auslandische Dritte ausfiihren.

Da der auslandische Lieferant eine Lieferung im Inland ausfiihrt, kann das seine Steuerpflicht im
Inland begriinden. Fir ndhere Auskiinfte darliber hat er sich je nach Ort der Ablieferung an die
Eidg. Steuerverwaltung oder die Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein zu wenden.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Publikation 52.02 ,Werkvertragliche Lieferungen*
verwiesen.

2.2 Montage oder Einbau durch Lieferanten

2.2.1 Sachverhalt

Zwischen dem ausléandischen Lieferanten A und seinem Abnehmer B wird ein Werkvertrag abge-
schlossen. Aufgrund dieses Vertrags hat der Lieferant A eine werkvertragliche Leistung zu
erbringen (z.B. Bau eines Hauses). Der ausléandische Lieferant A verbringt den Gegenstand vom
Ausland zum Abnehmer B (Grafik 1) resp. zum Abnehmer C (Grafik 2) oder er lasst ihn durch
einen Dritten (z.B. Spediteur, auslandsicher Hersteller/Handler, bei dem er den Gegenstand er-
wirbt) dorthin verbringen. Die Montage oder den Einbau dieses Gegenstands besorgt der aus-
landische Lieferant A selbst.

Der auslandische Lieferant A fuhrt eine werkvertragliche Lieferung im Inland aus. Zur Einfuhr des
Gegenstands fuhrt sowohl bei Grafik 1 als auch bei Grafik 2 das Geschéaft zwischen dem auslan-
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dischen Lieferanten A und seinem inlandischen Abnehmer B. Bei Grafik 2 gilt dasselbe, wenn B
im Ausland domiziliert ist.

Grafik 1

A | Lieferant

werkvertragliche’
| |Lieferung
\A4

E Abnehmer

Gegenstand

Grafik 2

werkvertragliche Lieferung
(1. Lieferung)

b

B |1. Abnehm?ar

/
,/ werkvertragliche Liefe-

i rung (2. Lieferung)
C |«

2. Abnehmer 2. Lieferant

2.2.2 Auslandischer Lieferant A ist im Inland als Steuerpflichtiger registriert

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Marktwert des Gegenstands am Bestimmungsort im Inland.
Dieser Marktwert entspricht dem Verkaufspreis, den der ausléandische Lieferant A dem Abnehmer
B fiir den Gegenstand (ohne Montage- / Einbaukosten) berechnet, einschliesslich der Kosten fiir
das Beférdern oder Versenden und alle damit zusammenhangenden Leistungen bis zum
Bestimmungsort im Inland.

Importeur des Gegenstands ist der auslandische Lieferant A per Adresse seines inlandischen

Steuervertreters (Export GmbH, Berlin, per Adresse Treuhand AG, Basel). Als Empfanger ist auf
der Zollanmeldung der Abnehmer B (Grafiken 1 und 2) aufzufuhren.
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2.2.3 Ausléandischer Lieferant A ist im Inland nicht als Steuerpflichtiger registriert; werk-

vertragliche Fahrnislieferung

Als Gegenstand einer Fahrnislieferung ist jede Lieferung anzusehen, die nicht eine Liegenschaft
oder ein in das Grundbuch als Grundstiick aufgenommenes Recht zum Inhalt hat (Art. 187 — 215
OR). Bei einer werkvertraglichen Fahrnislieferung wird nach Abschluss der Montage, des Ein-
baus oder der Bearbeitung ein Fahrnisgegenstand (= bewegliche Sache) abgeliefert. Als Beispie-
le sind zu nennen: Maschinen, Maschinenanlagen, Gerate, Apparate, Zelte usw.

Bezlglich Steuerbemessungsgrundlage gilt folgende Regelung:

Abnehmer B ist im Inland als Steuerpflichtiger registriert und berechtigt, die Einfuhrsteuer auf
dem abgelieferten Fahrnisgegenstand in der periodischen Abrechnung mit der Eidg. Steuer-
verwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein vollumfanglich als Vor-
steuer geltend zu machen; Hohe der Montage- / Einbaukosten bei der Einfuhr des Gegens-
tands unbekannt

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Marktwert des Gegenstands am Bestimmungsort im In-

land. Dieser Marktwert entspricht dem Verkaufspreis, den der auslandische Lieferant A dem
Abnehmer B fiir den Gegenstand (ohne Montage- / Einbaukosten) berechnet, einschliesslich
der Kosten fur das Befordern oder Versenden und alle damit zusammenhé&ngenden Leistun-
gen bis zum Bestimmungsort im Inland. Diese dem verminderten Steuerrisiko Rechnung tra-
gende Praxis wurde aus verwaltungsékonomischen Griinden getroffen.

Abnehmer B ist im Inland als Steuerpflichtiger registriert und berechtigt, die Einfuhrsteuer auf
dem abgelieferten Fahrnisgegenstand in der periodischen Abrechnung mit der Eidg. Steuer-
verwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein vollumféanglich als Vor-
steuer geltend zu machen; H6he der Montage-/ Einbaukosten bei der Einfuhr des Gegens-
tands bekannt

Gelangt der Gegenstand in einer Sendung zur Einfuhr und sind die Montage- / Einbaukosten
und der Verkaufspreis des Gegenstands auf der Rechnung in nur einem Betrag ausgewiesen,
bemisst sich die Einfuhrsteuer vom Entgelt fur die Gesamtleistung am Bestimmungsort im In-
land. Als Entgelt fur die Gesamtleistung gilt, was der Abnehmer B dem auslandischen Liefe-
ranten A fir die werkvertragliche die Fahrnislieferung gesamthaft entrichtet (Material- und
Montage- / Einbaukosten, einschliesslich der Kosten fir das Beférdern oder Verwenden und
alle damit zusammenhé&ngenden Leistungen bis zum Bestimmungsort im Inland).

In allen Ubrigen Fallen bemisst sich die Einfuhrsteuer vom Verkaufspreis, den der auslandi-
sche Lieferant A dem Abnehmer B fiir den Gegenstand (ohne Montage- / Einbaukosten) be-
rechnet, einschliesslich der Kosten fur das Befordern oder Versenden und alle damit zusam-
menhangenden Leistungen bis zum Bestimmungsort im Inland.

e Abnehmer B ist im Inland nicht als Steuerpflichtiger registriert oder aber registriert, jedoch

nicht berechtigt, die Einfuhrsteuer auf dem abgelieferten Fahrnisgegenstand in der periodi-
schen Abrechnung mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firsten-
tums Liechtenstein als Vorsteuer geltend zu machen (z.B. wegen Abrechnung nach der Me-
thode Pauschal- oder Saldosteuersatz), oder nur teilweise dazu berechtigt

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Entgelt fur die Gesamtleistung am Bestimmungsort im In-
land. Als Entgelt fiir die Gesamtleistung gilt, was der Abnehmer B dem auslandischen Liefe-
ranten A fir die werkvertragliche Fahrnislieferung gesamthaft entrichtet (Material- und Monta-
ge- / Einbaukosten, einschliesslich der Kosten fiir das Beférdern oder Versenden und alle
damit zusammenhangenden Leistungen bis zum Bestimmungsort im Inland). Fehlen bei der
Einfuhr des Gegenstands Teile des Entgelts (z.B. Montagekosten) oder gelangen die zur Aus-
fuhrung der werkvertraglichen Lieferung benétigten Gegenstande in mehreren Teilsendungen
zur Einfuhr, ist die Sendung provisorisch zur Einfuhr zu veranlagen.

Importeur des Gegenstands ist der auslandische Lieferant A per Adresse jener Person, bei wel-
cher der Gegenstand eingebaut wird (Grafik 1 = B / Grafik 2 = C; z.B. Export GmbH, Berlin, per
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Adresse Handels AG, Basel). Als Empféanger ist auf der Zollanmeldung der Abnehmer B (Grafi-
ken 1 und 2) aufzufihren.

2.2.4 Auslandischer Lieferant A ist im Inland nicht als Steuerpflichtiger registriert; bau-
gewerbliche Lieferungen

Als baugewerbliche Lieferungen gelten Leistungen, die ein in das Grundbuch als Grundstiick
aufgenommenes Recht zum Gegenstand haben (Art. 216 — 221 OR). Die Bestandteile einer Sa-
che werden gleich behandelt wie das Ganze, zu dem sie gehdren. Als Beispiele sind zu nennen:
Arbeiten an Strassen, Briicken, Rohrleitungen und Hausern (Gipserarbeiten, Schreinerarbeiten,
Malerarbeiten, Spenglerarbeiten, Schlosserarbeiten, elektrische Installationen, Sanitaranlagen,
Kicheneinrichtungen, Ventilationsanlagen, Biihneneinrichtungen, usw.). Obwohl im Zeitpunkt der
Einfuhr ein beweglicher Gegenstand vorliegt, wird dieser bei einer baugewerblichen Lieferung
nach Abschluss der Montage oder des Einbaus zum Bestandteil eines Grundstiicks oder Bau-
werks resp. zum Bestandteil eines Teils eines Grundstiicks oder Bauwerks. Bei der Einfuhr ist
daher nicht massgebend, welche Art Gegenstand in den zollrechtlich freien Verkehr tberfihrt
wird, sondern was nach Abschluss der Arbeiten im Inland dem Abnehmer abgeliefert wird. Wird
nach Abschluss der Arbeiten im Inland ein beweglicher Gegenstand abgeliefert, liegt eine werk-
vertragliche Fahrnislieferung vor. Hat der eingefiihrte Gegenstand nach Abschluss der Arbeiten
im Inland Eingang in ein Grundstuck (z.B. Boden, Strasse) oder in einen Teil eines Grundstucks
(z.B. Gebaude, Dauerbaute) gefunden und handelt es sich beim eingebauten Gegenstand um
einen solchen, der Ublicherweise zu einem Grundstiick, Gebaude oder Teil davon gehort (z.B.
Fenster, Turen, Einbauktichen bei Gebauden), so liegt eine baugewerbliche Lieferung vor. Keine
baugewerbliche Lieferung liegt vor, wenn beispielsweise eine Maschinenanlage am Produktions-
standort mit dem Boden fest verbunden wird, da es sich hierbei nicht um einen Gegenstand han-
delt, der Ublicherweise zu einem Grundstiick oder Teil davon gehort.

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Entgelt fiir die Gesamtleistung am Bestimmungsort im In-
land. Als Entgelt fiir die Gesamtleistung gilt, was der Abnehmer B dem auslandischen Lieferan-
ten A fir die baugewerbliche Lieferung entrichtet (Kosten des eingefiihrten Gegenstands und
Montage- / Einbaukosten, einschliesslich der Kosten fur das Befordern oder Versenden und alle
damit zusammenhangenden Leistungen bis zum Bestimmungsort im Inland). Fehlen bei der Ein-
fuhr des Gegenstands Teile des Entgelts (z.B. Montagekosten) oder gelangen die zur Ausfih-
rung der werkvertraglichen Lieferung bendtigten Gegenstande in mehreren Teilsendungen zur
Einfuhr, ist die Sendung provisorisch zur Einfuhr zu veranlagen.

Importeur des Gegenstands ist der auslandische Lieferant A per Adresse jener Person, bei wel-
cher der Gegenstand eingebaut wird (Grafik 1 = B / Grafik 2 = C; z.B. Export GmbH, Berlin, per
Adresse Handels AG, Basel). Als Empféanger ist auf der Zollanmeldung der Abnehmer B (Grafi-
ken 1 und 2) aufzufihren.
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2.3 Montage oder Einbau im Auftrag des Lieferanten durch auslandischen Dritten

2.3.1 Sachverhalt

Zwischen dem ausléndischen Lieferanten A und seinem Abnehmer B wird ein Werkvertrag abge-
schlossen. Aufgrund dieses Vertrags hat der Lieferant A eine werkvertragliche Leistung zu
erbringen (z.B. Bau eines Hauses). Der auslandische Lieferant A verbringt lediglich den Gegens-
tand auf die Baustelle des Abnehmers oder er I&sst ihn durch einen Dritten (Spediteur, Transpor-
teur, auslandischer Hersteller/Handler, bei dem er den Gegenstand erworben hat) dorthin
verbringen. Fur die Montage beauftragt der auslandische Lieferant A eine auslandische Montage-
firma C. Diese fakturiert die Montageleistungen dem Lieferanten A.

Vertrag Uiber Montage

Lieferant

Montagefirma Geqenstanq'/

werkvertragliche
Lieferuna

Abnehmer

2.3.2 Regelung Einfuhr

Der ausléndische Lieferant A fuhrt eine werkvertragliche Lieferung im Inland aus, weil er mit dem
Abnehmer B einen Werkvertrag abgeschlossen hat. Dass er zur Erfullung dieses Auftrags die
auslandische Firma C mit der Montage beauftragt hat, spielt keine Rolle. Zur Einfuhr des Ge-
genstands fihrt das Geschéaft zwischen dem auslandischen Lieferanten A und seinem inlandi-
schen Abnehmer B.

Bezulglich Steuerbemessungsgrundlage, Importeur und Empfanger wird auf die Ziffer 2.2 verwie-
sen.
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2.4 Montage oder Einbau im Auftrag des Lieferanten durch inlandischen Dritten

2.4.1 Sachverhalt

Zwischen dem ausléndischen Lieferanten A und seinem Abnehmer B wird ein Werkvertrag abge-
schlossen. Aufgrund dieses Vertrags hat der Lieferant A eine werkvertragliche Leistung zu
erbringen (z.B. Bau eines Hauses). Der auslandische Lieferant A verbringt lediglich den Gegens-
tand auf die Baustelle des Abnehmers B oder er Iasst ihn durch einen Dritten (Spediteur, Trans-
porteur, auslandischer Hersteller/Handler, bei dem er den Gegenstand erworben hat) dorthin
verbringen. Fur die Montage beauftragt er eine inlandische Montagefirma C. Diese fakturiert die
Montageleistungen dem Lieferanten A.

werkvertragli- \Montaae
che Lieferung '\

Lieferung 4
Montagefirma

Abnehmer

2.4.2 Regelung Einfuhr

Der ausléndische Lieferant A fuhrt eine werkvertragliche Lieferung im Inland aus, weil er mit dem
Abnehmer B einen Werkvertrag abgeschlossen hat. Dass er zur Erfillung dieses Auftrags die
inlandische Firma C mit der Montage beauftragt hat, spielt keine Rolle. Zur Einfuhr des Gegens-
tands fluhrt das Geschéft zwischen dem ausléandischen Lieferanten A und seinem inlandischen
Abnehmer B.

Bezulglich Steuerbemessungsgrundlage, Importeur und Empfanger wird auf die Ziffer 2.2 verwie-
sen.
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Der auslandische Liefe-
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Schema zur Abklarung der Steuerbemessungsgrundlage und des Importeurs bei

neinl

Einfuhrsteuer berechnet sich
vom Verkaufspreis des Ge-
genstands; Importeur = aus-
landischer Lieferant per Ad-
resse seines Steuervertreters;
Empfanger = inlandischer
Abnehmer (Ziff. 2.2.2)

zur Einfuhr fuhrt eine
werkvertragliche Fahr-
nislieferung (nach Ab-
schluss der Arbeiten

Abnehmer des auslan-
dischen Lieferanten ist
zum vollen Vorsteuer-
abzug berechtigt und

Einfuhrsteuer berechnet sich
vom Verkaufspreis des Ge-
genstands; Importeur = aus-
landischer Lieferant per Ad-

nein

A\ 4

zur Einfuhr fuhrt eine
baugewerbliche Liefe-
rung (bei Ablieferung,
d.h. nach Abschluss der
Arbeiten, ist der einge-
fuhrte Gegenstand mit
einem Grundstick [z.B.
Boden, Strasse] oder
einem Teil davon [z.B.
Gebaude, Dauerbaute]
dauerhaft verbunden)

zum Vorsteuerabzug
berechtigt; Kosten der
Montage / des Einbaus
und des Gegenstands
auf der Rechnung in
einem Betrag ausge-
wiesen)

\4

wird ein beweglicher la M K 1& |resse Baustelle; Empfanger =
Gegenstand abgeliefert) > | ontagekosten un- » inlandischer Abnehmer (Ziff.
bekannt oder
2.2.3)
- Montagekosten auf
Rechnung separat
ausgewiesen
nein
\ 4
andere Falle (z.B. Ab- Besteuerung Entgelt fir die
nehmer des auslandi- Gesamtleistung (Verkaufs-
schen Lieferanten ist preis des Gegenstands und
nicht oder nur teilweise i Montagekosten / evtl. prov.

Veranlagung); Importeur =
auslandischer Lieferant per
Adresse Baustelle; Empfanger
= inlandischer Abnehmer (Ziff.
2.2.3)

ja
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3 Einfuhrbestimmungen bei anderen Lieferungen

3.1 Umsatzgeschéafte mit einem Lieferanten

3.1.1 Sachverhalt

1. Lieferant
1
1

W S [

Gegenstand! |1. Lieferunag

1
:
1
1
vv 1. Abnehmer =
(of > Ii— ,_B Zwischenhandler

2. Lieferung 2. Lief t
£ 2. Abnehmer e

Der ausléandische Lieferant A befordert einen Gegenstand an den Geschéftssitz oder ans Lager
des Abnehmers B (Beforderungslieferung) oder er lasst den Gegenstand durch einen Dritten
(Spediteur, Transporteur) dorthin transportieren (Versandlieferung). Auch kann der Abnehmer B
den Gegenstand bei seinem auslandischen Lieferanten A selbst abholen oder einen Dritten
(Spediteur, Transporteur) beauftragen, den Gegenstand dort abzuholen und an seinen Ge-
schaftssitz oder in sein Lager zu transportieren (Abhollieferung).

In der Folge befordert oder versendet der Zwischenhandler B den Gegenstand zum Abnehmer C
oder er wird vom Abnehmer C beim Zwischenhandler B abgeholt. Wird dieser Transport durch
einen Dritten ausgefuhrt, liegt ihm ein neuer Speditions- oder Frachtauftrag zugrunde, welcher
dem grenziberschreitenden folgt.

3.1.2 Grundsatz

Zur Einfuhr fihrt das Geschaft zwischen dem auslandischen Lieferanten A und dem Abnehmer B
(1. Lieferung; Ort der Lieferung im Ausland). Letzterer ist auf der Zollanmeldung als Importeur
und Empféanger aufzufiihren. Der Zwischenhandler B fuhrt eine Lieferung mit neuem Ort der Lie-
ferung im Inland aus (2. Lieferung). Er hat seine Inlandlieferung bei der Eidg. Steuerverwaltung
oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein zu versteuern. Die im Zusammenhang
mit dieser Inlandlieferung durch einen Dritten ausgefuhrte Transportleistung unterliegt ebenfalls
der Inlandsteuer.

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Entgelt am Bestimmungsort im Inland, das der Abnehmer B
seinem Lieferanten A zu entrichten hat (Rechnung von A an B).

3.1.3 Ausnahme (Unterstellungserklarung; Art. 3 MWSTV)

Ein auslandischer Lieferant A, der im Inland als Steuerpflichtiger registriert ist, kann tiber diese
Lieferungen mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liech-
tenstein freiwillig abrechnen. Dieses vereinfachte Verfahren fir eingefihrte Gegenstande setzt
jedoch eine Bewilligung (sog. Unterstellungserklarung) der Eidg. Steuerverwaltung oder der
Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein voraus. Wird einem auslandischen Lieferanten
dieses Verfahren zugestanden und fuhrt zur Einfuhr eine Beférderungs- oder Versandlieferung
(siehe Zziff. 1.2), was nach den genannten Steuerverwaltungen Voraussetzung fir die Verlegung
des Ortes der Lieferung ins Inland ist, hat dies folgende Konsequenzen:
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o Fir die Lieferung des Lieferanten A an seinen Abnehmer B verlagert sich der Ort der Liefe-
rung ins Inland;

o auf der Zollanmeldung ist als Importeur der auslandische Lieferant A per Adresse seines in-
landischen Steuervertreters und als Empfanger der Abnehmer B aufzufiihren, an den der Ge-
genstand eingeht;

e bei der Einfuhr des Gegenstands ermittelt sich die Steuerbemessungsgrundlage aufgrund des
Entgelts am Bestimmungsort im Inland, das der Abnehmer B seinem Lieferanten A zu entrich-
ten hat (Rechnung von A an B);

o der auslandische Lieferant A kann die von der Eidg. Zollverwaltung erhobene Einfuhrsteuer in
der periodischen Abrechnung mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des
Flrstentums Liechtenstein als Vorsteuer geltend machen, sofern die Voraussetzungen der Ar-
tikel 28 ff. MWSTG erfllt sind;

¢ der auslandische Lieferant A muss die Lieferung, welche er mit dem ins Inland eingefiihrten
Gegenstand tatigt, bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Fursten-
tums Liechtenstein versteuern, weshalb er die Inlandsteuer auf der Rechnung an den Ab-
nehmer B offen Uberwélzen darf.

Dem Inhaber einer bewilligten Unterstellungserklarung steht es frei, dieses vereinfachte Verfah-
ren bei jeder konkreten Einfuhr aufgrund einer Beforderungs- oder Versandlieferung anzuwenden
oder nicht. Will der Lieferant A bei einer Beforderungs- oder Versandlieferung seine von der Eidg.
Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein bewilligte Unterstel-
lungserklarung nicht anwenden, so muss er diesen Verzicht in der Rechnung an seinen Abneh-
mer B vermerken. Der Verzicht hat zur Folge, dass der Ort der Lieferung im Ausland verbleibt.
Importeur ist in solchen Féllen der Abnehmer B und bei der Einfuhr zu versteuern ist das Entgelt
am Bestimmungsort im Inland, das der Abnehmer B seinem Lieferanten A zu entrichten hat
(Rechnung von A an B). Es gelten die gleichen Bestimmungen wie fur Lieferanten ohne Unter-
stellungserklarung.

Die Zollstellen beachten somit folgenden Grundsatz: Ist der Lieferant A im Besitz einer bewillig-

ten Unterstellungserklarung und enthalt die im Zeitpunkt der Einfuhr vorzulegende Rechnung an
seinen Abnehmer B keinen Vermerk zum Verzicht auf Anwendung der Unterstellungserklarung,
so muss der Lieferant A die Unterstellungserklarung anwenden und die Einfuhr im eigenen Na-

men vornehmen (Importeur = Lieferant A), sofern eine Beférderungs- oder Versandlieferung zur
Einfuhr des Gegenstands fihrt.

Gemass der Eidg. Steuerverwaltung und der Steuerverwaltung des Furstentums Liechtenstein
wird der Ort der Lieferung nicht ins Inland verlegt, wenn der Abnehmer B den Gegenstand der
Lieferung beim Lieferanten A selbst abholt oder durch einen Dritten (z.B. Spediteur) dort abholen
lasst.

3.2 Umsatzgeschéafte mit zwei Lieferanten in der Reihe (Reihengeschifte)

3.2.1 Sachverhalt

Ein Reihengeschéft liegt vor, wenn mehrere Lieferanten tiber denselben Gegenstand Umsatzge-
schéfte abschliessen und diese Geschéfte dadurch erfillt werden,

e dass der letzte inlandische Abnehmer in der Reihe (C in den Grafiken 1 und 2) den Gegens-
tand der Lieferung beim ersten ausléandischen Lieferanten in der Reihe (A in allen Grafiken)
abholt oder durch einen Dritten (z.B. Spediteur oder Transporteur) dort abholen lasst (Abhol-
lieferung) oder

o dass der erste auslandische Lieferant in der Reihe (A in allen Grafiken) den Gegenstand der
Lieferung zum letzten inlandischen Abnehmer in der Reihe (C in den Grafiken 1 und 2) befor-
dert oder versendet (Beforderungs- oder Versandlieferung) oder
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dass der in- oder ausléndische Zwischenhandler B den Gegenstand der Lieferung vom aus-
landischen Lieferanten A zum Abnehmer C beférdert oder durch einen Dritten (z.B. Spediteur
oder Transporteur) dorthin transportieren lasst (Grafik 1 und 2).

Bei solchen Reihengeschaften wird wie folgt unterschieden:

Fall 1: Beférderungs- oder Versandlieferung des auslandischen Lieferanten A (Grafik 1 und 2)

Der auslandische Lieferant A befdrdert einen Gegenstand selbst zum Abnehmer C (Beforde-
rungslieferung) oder er lasst ihn durch einen unabhéngigen Dritten (z.B. Spediteur oder
Transporteur) dorthin transportieren (Versandlieferung). Er kann den Gegenstand der Liefe-
rung auch eine gewisse Strecke selbst beférdern und ihn spater zum Weitertransport einem
Dritten (z.B. Spediteur oder Transporteur) tbergeben. Der Abnehmer, zu dem der Dritte den
Gegenstand zu transportieren hat, steht zu Beginn der Beforderung fest.

Fall 2: Abhollieferung des Abnehmers C (Grafik 1 und 2)

Der Abnehmer C kann den Gegenstand der Lieferung auch selbst beim auslandischen Liefe-
ranten A abholen oder durch einen Dritten (z.B. Spediteur oder Transporteur) dort abholen
lassen (Abhollieferung).

Fall 3: Versand- oder Beforderungslieferung des Zwischenhéndlers B (Grafik 1 und 2)

Der Zwischenhandler B holt den Gegenstand der Lieferung beim auslandischen Lieferanten A
selbst ab und befdrdert ihn direkt zum Abnehmer C oder er beauftragt einen Dritten (z.B.
Spediteur oder Transporteur) den Gegenstand beim Lieferanten A abzuholen und zum Ab-
nehmer C zu transportieren.

Grafik 1

1. Lieferung

{)

» . .
E‘ 2. Lieferunag B 1. Abnehmer =
- Zwischenhandler

2. Abnehmer 2. Lieferant
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Grafik 2
. 1. Lieferung 1. Abnehmer =
1. Lieferant | A ”LB | zwischenhandler
/ 2. Lieferant
Gegenstand,
1
1
/ 2. Lieferuna
II
2. Abnehmer

3.2.2 Grundsatz (Abnehmer C = Importeur)

Der Zwischenhandler B fuhrt eine Lieferung im Ausland aus, weil die Beférderung oder Versen-
dung des Gegenstands zum Abnehmer (oder in dessen Auftrag zu einem Dritten) im Ausland
beginnt (Falle 1, 2 und 3). Die Lieferung des Zwischenhandlers B unterliegt nicht der Inlandsteu-
er. Das Geschéft zwischen dem Zwischenhandler B und dem Abnehmer C fihrt zur Einfuhr des
Gegenstands. Letzterer ist daher auf der Zollanmeldung als Importeur und Empfénger aufzufih-
ren.

Bei der Einfuhr des Gegenstands berechnet sich die Einfuhrsteuer vom Entgelt am Bestim-
mungsort im Inland, das der Abnehmer C dem Zwischenhandler B zu entrichten hat (Rechnung
von B an C). Ob der Zwischenhandler B im In- oder Ausland domiziliert ist, spielt keine Rolle.

3.2.3 Ausnahme (Unterstellungserklarung, Zwischenhandler B = Importeur; Art. 3
MWSTV)

Ein Zwischenhandler B kann Uber seine Lieferung an den Abnehmer C (2. Lieferung auf den
Grafiken 1 und 2) freiwillig mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firs-
tentums Liechtenstein abrechnen, sofern er als Steuerpflichtiger registriert ist. Dieses vereinfach-
te Verfahren fir eingefiihrte Gegenstande setzt jedoch eine Bewilligung (sog. Unterstellungser-
klarung) der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein
voraus. Wird einem Zwischenhandler B dieses Verfahren zugestanden und fiihrt zur Einfuhr eine
Befdrderungs- oder Versandlieferung (siehe Ziff. 1.2), was nach den genannten Steuerverwal-
tungen Voraussetzung fiir die Verlegung des Ortes der Lieferung ins Inland ist, hat das folgende
Konsequenzen:

o fir die Lieferung des Zwischenhé&ndlers B an seinen Abnehmer C verlagert sich der Ort der
Lieferung ins Inland;

o auf der Zollanmeldung ist als Importeur der Zwischenhandler B und als Empfénger der Ab-
nehmer C aufzufiihren, an den der Gegenstand eingeht;

e bei der Einfuhr des Gegenstands ermittelt sich die Steuerbemessungsgrundlage aufgrund des
Entgelts am Bestimmungsort im Inland, das der Zwischenhandler B dem ausléndischen Liefe-
ranten A zu entrichten hat;

e der Zwischenhandler B kann die von der Eidg. Zollverwaltung erhobene Einfuhrsteuer in der
periodischen Abrechnung mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des
Furstentums Liechtenstein als Vorsteuer geltend machen, sofern die Voraussetzungen der Ar-
tikel 28 ff. MWSTG erfillt sind;
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e der Zwischenhéandler B und die allenfalls nachfolgenden Lieferanten in der Reihe missen alle
Lieferungen, welche sie mit dem ins Zollinland eingefiihrten Gegenstand tatigen, bei der Eidg.
Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein versteuern, da
sich der Ort der Lieferung nicht nur fur die Lieferung des Zwischenhandlers B ins Inland ver-
lagert, sondern auch fiir allfallige Lieferungen der nachfolgenden Lieferanten in der Reihe.

Dem Inhaber einer bewilligten Unterstellungserklarung steht es frei, dieses vereinfachte Verfah-
ren bei jeder konkreten Einfuhr aufgrund einer Beforderungs- oder Versandlieferung anzuwenden
oder nicht. Will der Zwischenhandler B bei einer Beférderungs- oder Versandlieferung seine von
der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Furstentums Liechtenstein bewilligte
Unterstellungserklarung nicht anwenden, so muss er diesen Verzicht in der Rechnung an seinen
Abnehmer C vermerken. Der Verzicht hat zur Folge, dass der Ort der Lieferung im Ausland ver-
bleibt. Importeur ist in solchen Féllen der Abnehmer C und bei der Einfuhr zu versteuern ist das
Entgelt am Bestimmungsort im Inland, das der Abnehmer C seinem Zwischenhandlers B zu ent-
richten hat (Rechnung von B an C). Es gelten die gleichen Bestimmungen wie fur Lieferanten
ohne Unterstellungserklarung.

Die Zollstellen beachten somit folgenden Grundsatz: Ist der Zwischenhandler B im Besitz einer
bewilligten Unterstellungserklarung und liegt im Zeitpunkt der Einfuhr die auf ihn lautende Rech-
nung des Lieferanten A vor, so muss er die Unterstellungserklarung anwenden und die Einfuhr
im eigenen Namen vornehmen (Importeur = Zwischenh&ndler B), sofern eine Befdrderungs- oder
Versandlieferung zur Einfuhr des Gegenstands fihrt. Der Verzicht auf Anwendung der Unterstel-
lungserklarung ist bei einer Beférderungs- oder Versandlieferung nur méglich, wenn der Zollstelle
eine Rechnung des Zwischenhé&ndlers B an den Abnehmer C vorgelegt wird, worin der Zwi-
schenhéandler B darauf hinweist, dass er auf Anwendung der Unterstellungserklarung verzichtet.

Gemass der Eidg. Steuerverwaltung und der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein
wird der Ort der Lieferung nicht ins Inland verlegt, wenn der Abnehmer C den Gegenstand der
Lieferung beim Lieferanten A selbst abholt oder durch einen Dritten (z.B. Spediteur oder Trans-
porteur) dort abholen lasst.

3.2.4 Kein Reihengeschaft

Ein inlandische Abnehmer B bestellt einen Gegenstand bei einem auslandischen Lieferanten A,
welchen er dem inléndischen Veredler C zur Lohnveredelung zugehen lasst. Er beférdert den
Gegenstand selbst vom Lieferanten A zum Veredler C oder lasst ihn durch einen Dritten (z.B.
Spediteur oder Transporteur) dorthin transportieren. Da der inlandische Abnehmer B den Ge-
genstand dem Veredler C nicht verkauft und somit aus steuerlicher Sicht keine Lieferung aus-
fuhrt, liegt kein Reihengeschéft vor. Dasselbe gilt, wenn der Abnehmer B den vom Lieferanten A
erworbenen Gegenstand dem Kunden C kostenlos abgibt.

Das Geschéft zwischen dem auslandischen Lieferanten A und seinem Abnehmer B fiihrt zur
Einfuhr des Gegenstands. B ist folglich auf der Zollanmeldung als Importeur und C als Empfan-
ger aufzufuhren.

Die Einfuhrsteuer bemisst sich vom Entgelt am Bestimmungsort im Inland, das der Abnehmer B
seinem auslandischen Lieferanten A zu entrichten hat (Rechnung von A an B).

3.3 Umsatzgeschéafte mit mehr als zwei Lieferanten in der Reihe (Reihengeschéfte)

3.3.1 Sachverhalt

Bei einem Reihengeschaft mit beispielsweise vier Lieferanten in der Reihe (A, B, C, D) befordert
der auslandische Lieferant A einen Gegenstand selbst zum Abnehmer E (letzter Abnehmer in der
Reihe; Beférderungslieferung) oder er lasst diesen durch einen unabhé&ngigen Dritten (Spediteur
oder Transporteur) zum Abnehmer E versenden (Versandlieferung). Der ausléndische Lieferant
kann den Gegenstand der Lieferung auch eine gewisse Strecke selbst befordern und ihn spater
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zum Weiterversand einem Dritten (z.B. Spediteur oder Transporteur) Gibergeben. Der Abnehmer
E, an den der Dritte den Gegenstand zu versenden hat, steht zu Beginn der Beférderung fest.

Auch die Zwischenhandler B, C oder D kénnen den Gegenstand der Lieferung selbst beim aus-
landischen Lieferanten A abholen und direkt zum letzten Abnehmer E beférdern oder einen un-
abhangigen Dritten (Spediteur oder Transporteur) beauftragen, den Gegenstand beim auslandi-
schen Lieferanten A abzuholen und zum letzten Abnehmer E zu transportieren. Schlussendlich
kann auch der Abnehmer E (letzter Abnehmer in der Reihe) den Gegenstand der Lieferung
selbst beim auslandischen Lieferanten A abholen oder durch einen unabhéngigen Dritten (z.B.
Spediteur oder Transporteur) dort abholen lassen (Abhollieferung).

1. Lieferant| A 1. Lieferung

1. Abnehmer =

Zwischenhandler
2. Lieferant

.-.-

Geagenstand ]
Zwischenhandler

2. Lieferung

4. Lieferunq’IE"& Lieferung
4. Lieferant 2. Abnehmer =

- 7wischenhandler
4. Abnehmer 3. |_|eferant {E

3.3.2 Grundsatz (Abnehmer E = Importeur)

Die Zwischenhéandler B, C und D fihren Lieferungen im Ausland aus (2., 3. und 4. Lieferung),
welche nicht der Inlandsteuer unterliegen. Daher fuhrt die Lieferung zwischen dem Zwischen-
handler D und dem Abnehmer E zur Einfuhr des Gegenstands. Letzterer ist daher auf der Zoll-
anmeldung als Importeur und Empfanger aufzufihren.

Bei der Einfuhr des Gegenstands bemisst sich die Einfuhrsteuer vom Entgelt am Bestimmungs-
ort im Inland, das der Abnehmer E dem Zwischenhé&ndler D zu entrichten hat (Rechnung von D
an E). Ob ein Zwischenhandler im In- oder Ausland domiziliert ist, spielt keine Rolle.

3.3.3 Ausnahme (Unterstellungserklarung, Zwischenhé&ndler = Importeur; Art. 3 MWSTV)

Ein Zwischenhandler kann tber seine Lieferung an seinen Abnehmer (2., 3. und 4. Lieferung)
freiwillig mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Furstentums Liechten-
stein abrechnen, sofern er als Steuerpflichtiger registriert ist. Dieses vereinfachte Verfahren fur
eingefuhrte Gegensténde setzt jedoch eine Bewilligung (sog. Unterstellungserklarung) der Eidg.
Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Firstentums Liechtenstein voraus. Zudem
muss eine Befdrderungs- oder Versandlieferung zur Einfuhr des Gegenstands fuihren (siehe Ziff.
1.2), was nach den genannten Steuerverwaltungen Voraussetzung fiir die Verlegung des Ortes
der Lieferung ins Inland ist.

Die unter Ziffer 3.2.3 aufgezeigten Konsequenzen fiir den Zwischenhandler B gelten auch hier fir
jeden der drei Zwischenhandler B, C oder D, falls diese eine bewilligte Unterstellungserkléarung
besitzen und die Einfuhr des Gegenstands, die aufgrund einer Beférderungs- oder Versandliefe-
rung erfolgt, im eigenen Namen vornehmen wollen.
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|Einfuhr Gegenstand |
ja
Werkvertragliche

ja

Schema zur Abklarung der zur Einfuhr fihrenden Lieferung
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Besondere Bestim-

Lieferung

nein ¢
Umsatzgeschéfte mit
einem Lieferanten

\ 4

mungen fur diese
Geschéfte (Ziff. 2)

Inlandischer Abneh-
mer = Importeur
(Ziff.3.1)

nein |

Ausnahme: ausl,
Lieferant mit Unter-
stellungserklarung
bei Beférderungs-
und Versandliefe-
rungen

Umsatzgeschéfte mit
zwei Lieferanten in
der Reihe (Reihen-
geschafte)

ja

Zwischenhandler be-
fordert Gegenstand
vom ausl. Lieferan-
ten zum letzten Ab-
nehmer oder beauf-

tragt Spediteur oder
Transporteur, den
Gegenstand vom
ausl. Lieferanten
zum letzten Abneh-

mer zu befordern

Zwischenhandler
besitzt bewilligte
Unterstellungserkla-
rung und legt die auf
ihn lautende Rech-

\ 4

nung vor

a

[u—

Zwischenhandler mit
Unterstellungserkla-
rung = Importeur
(ziff. 3.2.3)
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nein

nein ¢

Zwischenhandler
besitzt keine bewillig-
te Unterstellungser-
klarung oder er be-
sitzt eine und legt
gleichzeitig eine
Rechnung an seinen
Abnehmer vor, worin
er auf die Anwen-
dung der Unterstel-
lungserklarung ver-
zichtet

Letzter inlandischer
Abnehmer = Impor-
teur (Ziff. 3.2.2)
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Erster Lieferant in
der Reihe befordert
Gegenstand selbst
zum letzten Abneh-
mer (Befdrderungs-
lieferung) oder gibt
Spediteur oder
Transporteur Auf-
trag, Gegenstand
zum letzten Abneh-
mer zu beférdern

(Versandlieferung)

Zwischenhandler
besitzt bewilligte
Unerstellungserkla-
rung und legt die auf
ihn lautende Rech-
nung vor

Zwischenhandler mit
Unterstellungserkla-
rung = Importeur
(Ziff. 3.2.3)

nein

A4

Letzter Abnehmer in
der Reihe holt Ge-
genstand selber ab
oder gibt einem Spe-
diteur oder Transpor-
teur den Auftrag den
Gegenstand beim
ersten Lieferanten
abzuholen (Abhollie-

ferung)

nein ¢

Zwischenhandler
besitzt keine bewillig-
te Unterstellungser-
klarung oder er be-
sitzt eine und legt
gleichzeitig eine
Rechnung an seinen
Abnehmer vor, worin
er auf Anwendung
der Unterstellungs-

erklarung verzichtet.

Letzter inlandischer
Abnehmer = Impor-
teur (Ziff. 3.2.2)

ja

Letzter inlandischer
Abnehmer = Impor-
teur (Ziff. 3.2.2)

v




	1 Allgemeines
	1.1 Rechtliche Grundlage
	1.1.1 Lieferung
	1.1.2 Ort der Lieferung
	1.1.3 Importeur
	1.1.4 Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung

	1.2 Abhol-, Versand- und Beförderungslieferung

	2 Einfuhrbestimmungen bei werkvertraglichen Lieferungen und bei Ablieferung eines eingeführten Gegenstands nach Bearbeitung im Inland
	2.1 Sachverhalt
	2.2 Montage oder Einbau durch Lieferanten
	2.2.1 Sachverhalt
	2.2.2 Ausländischer Lieferant A ist im Inland als Steuerpflichtiger registriert
	2.2.3 Ausländischer Lieferant A ist im Inland nicht als Steuerpflichtiger registriert; werkvertragliche Fahrnislieferung
	2.2.4 Ausländischer Lieferant A ist im Inland nicht als Steuerpflichtiger registriert; baugewerbliche Lieferungen

	2.3 Montage oder Einbau im Auftrag des Lieferanten durch ausländischen Dritten
	2.3.1 Sachverhalt
	2.3.2 Regelung Einfuhr

	2.4 Montage oder Einbau im Auftrag des Lieferanten durch inländischen Dritten
	2.4.1 Sachverhalt
	2.4.2 Regelung Einfuhr

	2.5 Schema zur Abklärung der Steuerbemessungsgrundlage und des Importeurs bei werkvertraglichen Lieferungen

	3 Einfuhrbestimmungen bei anderen Lieferungen
	3.1 Umsatzgeschäfte mit einem Lieferanten
	3.1.1 Sachverhalt
	3.1.2 Grundsatz
	3.1.3 Ausnahme (Unterstellungserklärung; Art. 3 MWSTV)

	3.2 Umsatzgeschäfte mit zwei Lieferanten in der Reihe (Reihengeschäfte)
	3.2.1 Sachverhalt
	3.2.2 Grundsatz (Abnehmer C = Importeur)
	3.2.3 Ausnahme (Unterstellungserklärung, Zwischenhändler B = Importeur; Art. 3 MWSTV)
	3.2.4 Kein Reihengeschäft

	3.3 Umsatzgeschäfte mit mehr als zwei Lieferanten in der Reihe (Reihengeschäfte)
	3.3.1 Sachverhalt
	3.3.2 Grundsatz (Abnehmer E = Importeur)
	3.3.3 Ausnahme (Unterstellungserklärung, Zwischenhändler = Importeur; Art. 3 MWSTV)

	3.4 Schema zur Abklärung der zur Einfuhr führenden Lieferung


